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ANHANG XXXII – Erläuterungen zu den Meldebögen für die Offenlegung des operationellen Risikos

Tabelle EU ORA – Qualitative Angaben zum operationellen Risiko. Format: Flexibel
1. Die Institute haben die in dieser Tabelle verlangten Angaben gemäß Artikel 435 Absatz 1 und Artikel 446 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013[footnoteRef:2] offenzulegen. [2: 	Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 sowie Änderungsverordnung (EU) 2024/1623 ((ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1); Verordnung (EU) 2024/1623 - DE - EUR-Lex (europa.eu)).
] 

2. Wenn die Institute ihre operationellen Risiken in der Tabelle „EU ORA“in Anhang XXXI der „EBA IT solutions“ offenlegen, haben sie dabei die nachstehenden Erläuterungen zu beachten.
	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen

	Zeilennummer
	Erläuterung

	a)
	Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik
Gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 haben die Institute ihre Ziele, Politik, Rahmenwerke und Leitlinien für das Management des operationellen Risikos offenzulegen, einschließlich der Strategien und Verfahren für das Management dieses Risikos.

	b)
	Offenlegung der Struktur und Organisation der Funktion für das Management des operationellen Risikos
Gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 haben die Institute die Struktur und Organisation der Funktion für das Management des operationellen Risikos offenzulegen, einschließlich Informationen über Zuständigkeiten, Befugnisse und Rechenschaftspflicht der Funktion für das Management des operationellen Risikos gemäß den Gründungsdokumenten und der Satzung des Instituts sowie über die Kontrollfunktion.

	c)
	Beschreibung des Umfangs und der Art des Messsystems
Gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 haben die Institute den Umfang und die Art des Systems zur Messung des operationellen Risikos offenzulegen (d. h. die Systeme und Daten, die zur Messung des operationellen Risikos verwendet werden, um die Eigenmittelanforderung für das operationelle Risiko zu schätzen).

	d)
	Beschreibung des Umfangs und der Art des Rahmenwerks für die Berichterstattung über das operationelle Risiko
Gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 haben die Institute gegenüber der Geschäftsleitung und dem Leitungsorgan den Umfang und die Art des Rahmenwerks für die Berichterstattung über das operationelle Risiko offenzulegen.

	e)
	Beschreibung der Leitlinien und Strategien für die Risikominderung und Risikoabsicherung
Gemäß Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 haben die Institute ihre Leitlinien und Strategien für die Risikoabsicherung und -minderung offenzulegen, die für das Management des operationellen Risikos angewendet werden, auch wenn die Minderung des operationellen Risikos durch eine Leitlinie erreicht wird (wobei sie in diesem Fall die Leitlinien für Risikokultur, Risikobereitschaft und Auslagerung offenzulegen haben) oder wenn diese durch die Veräußerung von mit einem hohen Risiko behafteten Geschäftsbereichen und Unternehmen oder über die Einführung von Kontrollen erreicht wird. Die Institute haben auch die verbleibenden Risikopositionen offenzulegen, die von den Instituten selbst aufgefangen werden, oder gegebenenfalls die verbleibenden Risikopositionen, die auf verschiedene Weise, einschließlich über Versicherungen, übertragen werden.



Meldebogen EU OR1 – Durch operationelle Risiken bedingte Verluste. Format: Unveränderlich
3. Die Institute haben die im Meldebogen EU OR1 genannten Angaben gemäß Artikel 446 Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 offenzulegen. Dieser Meldebogen liefert Informationen zu den im Laufe der letzten zehn Jahre angefallenen jährlichen Verlusten, die durch operationelle Risiken bedingt sind, basierend auf dem Buchungsdatum der angefallenen Verluste. Diese durch operationelle Risiken bedingte jährliche Verluste sind gemäß Artikel 316 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu berechnen und umfassen gemäß Artikel 317 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 alle Verluste aller in den Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen, einschließlich Verlusten aus fusionierten oder erworbenen Unternehmen oder Geschäftsbereichen (gemäß Artikel 321 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013). Diese Informationen sind soweit verfügbar und nach bestem Bemühen bereitzustellen, bis Artikel 316 Absatz 3, Artikel 317 Absatz 9, Artikel 320 Absatz 3 und Artikel 321 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendbar sind.

4. Die Institute haben für jedes der letzten zehn Jahre Daten zur Anzahl der durch operationelle Risiken bedingten Verluste und zur Anzahl der ausgenommenen durch operationelle Risiken bedingten Verluste, zum Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste nach Abzug von Rückflüssen und zum Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste abzüglich der Rückflüsse und abzüglich der ausgenommenen Verluste offenzulegen. Der jährliche Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste ist zu berechnen als die Summe aller Nettoverluste in einem bestimmten Geschäftsjahr, berechnet gemäß Artikel 318 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die die in Artikel 319 Absatz 1 bzw. 2 der Verordnung festgelegten Schwellenwerte erreicht haben oder diese überschreiten (d. h. 20 000 EUR oder mehr bzw. 100 000 EUR oder mehr betragen). Verluste aufgrund eines gemeinsamen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisses oder aufgrund von multiplen Ereignissen, die mit demselben durch operationelle Risiken bedingten Ereignis („Grundereignis“ oder „Root-Event“) zusammenhängen, und in verschiedenen Geschäftsjahren erfasst werden, sind jedoch für die letzten zehn Jahre zusammenzufassen, um zu ermitteln, ob der Schwellenwert für die Offenlegung überschritten wird oder nicht. Die Verluste und Anpassungen sollten gemäß den Bestimmungen des Artikels 317 Absatz 3 Buchstabe c und des Artikels 318 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 offengelegt werden. Diese Beträge sind in dem Jahr offenzulegen, in dem sie im Jahresabschluss erfasst wurden.

5.  In der begleitenden Erläuterung haben die Institute gemäß Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in aggregierter Form die Begründungen dafür offenzulegen, dass außergewöhnliche durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse von der Berechnung der durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verluste ausgenommen wurden.

6.  Die Institute haben zudem in aggregierter Form alle wesentlichen Informationen offenzulegen, die den Nutzern das Verständnis der historischen Verluste, Rückflüsse und gesetzlichen Rücklagen des Instituts erleichtern könnten; hiervon ausgenommen sind vertrauliche und geschützte Informationen.


	Spalte
	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen

	a bis j
	Jahr (T, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9)
Der in der entsprechenden Zeile angegebene Wert für die letzten zehn Geschäftsjahre. 

	k
	Zehnjahresdurchschnitt
Der Durchschnitt der in der entsprechenden Zeile angegebenen Werte der letzten zehn Jahre.





	Zeile
	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen

	1
	Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste nach Abzug von Rückflüssen (keine Ausnahmen)
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 316 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
In dieser Zeile ist für jeden der letzten zehn Berichtszeiträume der Gesamtbetrag der Verluste nach Abzug von Rückflüssen anzugeben, die sich aus Verlustereignissen ergeben, die den Schwellenwert für Verlustereignisse von 20 000 EUR überschreiten, für jeden der letzten zehn Berichtszeiträume, einschließlich der Verluste aufgrund von Verschmelzungen und Übernahmen. Verluste aufgrund eines gemeinsamen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisses oder aufgrund von multiplen Ereignissen, die mit demselben durch operationelle Risiken bedingten Ereignis zusammenhängen, aber in verschiedenen Geschäftsjahren erfasst werden, sind zusammenzufassen, um zu bestimmen, ob der Schwellenwert für die Offenlegung überschritten wird oder nicht. Außergewöhnliche durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse des Jahres, die für das Risikoprofil des Instituts nicht mehr relevant sind und für die das Institut von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erhalten hat, sie gemäß Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von der Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts auszunehmen, sind bei der Berechnung des Postens für diese Zeile dennoch zu berücksichtigen.

	2
	Gesamtzahl der durch operationelle Risiken bedingten Verluste
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 316 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Die Gesamtzahl der durch operationelle Risiken bedingten Verluste, die den Schwellenwert von 20 000 EUR überschreiten.

	3
	Gesamtbetrag der ausgenommenen durch operationelle Risiken bedingten Verluste
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Die gesamten Nettoverlustbeträge, die den Schwellenwert für Verlustereignisse von 20 000 EUR überschreiten und gemäß Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen wurden, für jeden der letzten zehn Berichtszeiträume.

	4
	Gesamtzahl der ausgenommenen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisse
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Die Gesamtzahl der außergewöhnlichen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisse, die den Schwellenwert für Verlustereignisse von 20 000 EUR überschreiten und gemäß Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen wurden, für jeden der letzten zehn Berichtszeiträume. 

	5
	Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste nach Abzug von Rückflüssen und abzüglich ausgenommener Verluste
Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste, abzüglich des Betrags der in Zeile 1 offengelegten Rückflüsse und abzüglich der in Zeile 3 offengelegten ausgenommenen Verluste.

	6
	Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste nach Abzug von Rückflüssen (keine Ausnahmen)
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 316 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Der Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste abzüglich des Betrags der Rückflüsse, die sich aus Verlustereignissen ergeben, die den Schwellenwert für Verlustereignisse von 100 000 EUR überschreiten, für jeden der letzten zehn Berichtszeiträume, einschließlich der Verluste aufgrund von Verschmelzungen und Übernahmen. Verluste aufgrund eines gemeinsamen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisses oder aufgrund von multiplen Ereignissen, die mit demselben durch operationelle Risiken bedingten Ereignis zusammenhängen, aber in verschiedenen Geschäftsjahren erfasst werden, sind zusammenzufassen, um zu bestimmen, ob der Schwellenwert für die Offenlegung überschritten wird oder nicht. Außergewöhnliche durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse des Jahres, die für das Risikoprofil des Instituts nicht mehr relevant sind und für die das Institut von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erhalten hat, sie gemäß Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von der Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts auszunehmen, sind bei der Berechnung des Postens für diese Zeile dennoch zu berücksichtigen.

	7
	Gesamtzahl der durch operationelle Risiken bedingten Verluste
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 316 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Die Gesamtzahl der durch operationelle Risiken bedingten Verluste, die den Schwellenwert für Verlustereignisse von 100 000 EUR überschreiten.

	8
	Gesamtbetrag der ausgenommenen durch operationelle Risiken bedingten Verluste
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Die gesamten Nettoverlustbeträge, die den Schwellenwert für Verlustereignisse von 100 000 EUR überschreiten und gemäß Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen wurden, für jeden der letzten zehn Berichtszeiträume.

	9
	Gesamtzahl der ausgenommenen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisse
Artikel 446 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Die Gesamtzahl der außergewöhnlichen durch operationelle Risiken bedingten Ereignisse, die den Schwellenwert für Verlustereignisse von 100 000 EUR überschreiten und gemäß Artikel 320 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen wurden, für jeden der letzten zehn Berichtszeiträume.

	10
	Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste nach Abzug von Rückflüssen und abzüglich ausgenommener Verluste
In dieser Zeile ist der Gesamtbetrag der durch operationelle Risiken bedingten Verluste abzüglich des in Zeile 6 offengelegten Betrags der Rückflüsse und abzüglich des in Zeile 8 offengelegten Betrags der ausgenommenen Verluste offenzulegen.

	11
	Nicht zutreffend.

	12
	Nicht zutreffend.

	13
	Nicht zutreffend.



Meldebogen EU OR2 – Geschäftsindikator, Komponenten und Unterkomponenten. Format: Unveränderlich

7. Die Institute haben die im Meldebogen EU OR2 verlangten Angaben gemäß Artikel 446 Absatz 1 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 offenzulegen. Dieser Meldebogen liefert Informationen zur Berechnung der Geschäftsindikatorkomponente (BIC) gemäß Artikel 313 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie zur Berechnung von Geschäftsindikator (BI), Komponenten und Unterkomponenten gemäß Artikel 314 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Darüber hinaus liefert dieser Meldebogen auch Informationen zu den Beträgen, die sich auf veräußerte Unternehmen oder Geschäftsbereiche beziehen und gemäß Artikel 315 Absatz 2 vom Geschäftsindikator ausgenommen werden.

8. Die Institute haben für die letzten drei Geschäftsjahre Informationen über den Betrag der entsprechenden Liste der Posten offenzulegen, die für die Berechnung der Unterkomponenten des Geschäftsindikators (BI) erforderlich sind, die zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken herangezogen werden.

9. Gemäß Artikel 314 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 haben die Institute, wenn keine historischen Daten verfügbar sind, zukunftsgerichtete Schätzungen zu melden.
10. Wenn Instituten für einen Zeitraum von weniger als drei Jahren Daten zu den detaillierten Posten, die in die Komponenten des Geschäftsindikators (BI) einfließen, zur Verfügung stehen, sind die verfügbaren historischen Daten nach Priorität den entsprechenden Spalten des Meldebogens zuzuweisen. Verfügen Institute nur über historische Daten zu den Komponenten des Geschäftsindikators (BI) für ein Jahr, sind die Werte in der Spalte für das letzte Jahr (z. B. „letztes Jahr“) zu melden. Sofern dies angemessen erscheint, sind die zukunftsgerichteten Schätzungen in die Spalten für das Jahr -2 bzw. das Jahr -3 aufzunehmen, bis diese Daten verfügbar sind.
11. Die Institute dürfen in die Unterposten, die Teil der Berechnung der Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC) sind, keine Zahlenangaben zu den spezifischen Tochterinstituten aufnehmen, deren ILDC gemäß Artikel 314 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gesondert zu berechnen ist.
12. Die Institute dürfen in die Unterposten, die Teil der Berechnung der Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC) sind, keine Werte aus den Geschäftsfeldern Privatkundengeschäft bzw. Firmenkundengeschäft aufnehmen, wenn das Institut die Erlaubnis zur Anwendung von Artikel 314 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erhalten hat.

13. Die Institute müssen jedoch in Zeile 1 den Gesamtbetrag der ILDC einschließlich der gemäß Artikel 314 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Beträge angeben. In Zeile EU 1 wird auch die ILDC ohne die in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen ausgewiesen.

14. In den begleitenden Erläuterungen haben die Institute gemäß Artikel 446 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Begründungen für die jeweiligen Beträge, die vom Geschäftsindikator ausgenommen werden, offenzulegen. Dies gilt nicht für die in Artikel 314 Absatz 4 vorgesehenen Ausnahmen für die Geschäftsfelder Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft.

15. Aufgrund der engen Verbindung zwischen den Pflichten zur Offenlegung operationeller Risiken und den Jahresabschlüssen des Instituts werden Verweise auf die Meldepflichten gemäß Anhang V der IT solutions FINREP der EBA in den Erläuterungen durchgängig wiedergegeben.

16. Die für das Ausfüllen dieses Meldebogens zu verwendenden Vorzeichenkonventionen haben im Einklang mit den in Anhang V der IT solutions der EBA aufgeführten Konventionen zu stehen.

	Spalte
	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen

	a, b, c
	Wert

Artikel 446 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 314 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Der Wert für die Liste der Posten, die in die Berechnung des Geschäftsindikators (BI) und seiner Komponenten (Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC), Dienstleistungskomponente (SC) und Finanzkomponente (FC)) einfließen, gemäß den für jedes der letzten drei Geschäftsjahre geltenden Rechnungslegungsstandards.

Die Beträge sind nach Anwendung der Anpassungen im Zusammenhang mit Verschmelzungen, Übernahmen und veräußerten Geschäftsbereichen anzugeben.

Im Falle der Finanzkomponente (FC) spiegelt der Wert entweder den nach dem Rechnungslegungsansatz ermittelten Buchwert oder den Buchwert bei Anwendung der aufsichtsrechtlichen Abgrenzung (Prudential Boundary Approach – PBA) zur Ermittlung der Posten des Handels- und des Anlagebuchs für die letzten drei Geschäftsjahre gemäß Artikel 314 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wider.

	d
	Durchschnittswerte

Artikel 314 Absätze 2, 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Die berechneten Werte der Komponenten ILDC, SC und FC und der Durchschnittswert ihrer zugehörigen Unterkomponenten, berechnet über die letzten drei Geschäftsjahre und bezogen auf das Jahr T.

Der Durchschnitt wird unter Berücksichtigung der Buchwerte für jedes der letzten drei Jahre berechnet. 



	Zeile
	Rechtsgrundlagen und Erläuterungen

	1
	Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC)
Die Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (Interest, Lease and Dividend component, ILDC) ist nach Artikel 314 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu berechnen, gegebenenfalls einschließlich der gemäß Artikel 314 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Beträge. Findet für ein Institut die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 314 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anwendung, darf das Institut keine Werte aus den Geschäftsfeldern Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft aufnehmen.

	EU 1
	ILDC für das einzelne Institut/die konsolidierte Gruppe (ohne die in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen)
Die gemäß Artikel 314 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC) ohne Berücksichtigung von Zahlen, die in den Fällen, in denen das Institut die Ausnahmeregelung nach Artikel 314 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet, in die Berechnung der ILDC einfließen.

	1a
	Zins- und Leasingerträge
Summe aus Zinserträgen aus allen finanziellen Vermögenswerten, sonstigen Erträgen aus geleasten Vermögenswerten und Gewinnen aus geleasten Vermögenswerten gemäß Anhang V der IT solutions der EBA.

Die Zinserträge aus allen finanziellen Vermögenswerten sind zu berechnen gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 31 der IT solutions der EBA und unter Beachtung der weiteren Vorgaben aus Anhang V Teil 2 Absätze 187, 189 und 194ii der IT solutions der EBA.

Sonstige Erträge aus geleasten Vermögenswerten (Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse) dürfen keine Zinserträge umfassen. Dieser Betrag ist gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 314 und 315 der IT solutions der EBA zu berechnen und umfasst Folgendes: i) Erträge aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, die Mieteinnahmen generieren und nach dem Modell des beizulegenden Zeitwertes bewertet werden; und/oder ii) Einnahmen aus Operating-Leasingverhältnissen, einschließlich Mieteinnahmen aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien;

Gewinne aus geleasten Vermögenswerten (Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse) umfassen: i) die Gewinne aus Änderungen von Leasingverhältnissen gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 49 der IT solutions der EBA; ii) die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge (Sonstige betriebliche Erträge) gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 314 und 316 der IT solutions der EBA, wenn sie mit geleasten Vermögenswerten (Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse) in Zusammenhang stehen.

	1b
	Zins- und Leasingaufwendungen
Summe aus Zinsaufwendungen für alle finanziellen Verbindlichkeiten, Aufwendungen für geleaste Vermögenswerte und Abschreibungen, Wertminderungen und Verluste von geleasten Vermögenswerten gemäß Anhang V der IT solutions der EBA.

Die Zinsaufwendungen für alle finanziellen Verbindlichkeiten sind zu berechnen gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 31 der IT solutions der EBA und unter Beachtung der weiteren Vorgaben aus Anhang V Teil 2 Absätze 188, 190 und 194ii der IT solutions der EBA. Zinsaufwendungen, die sich aus durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen ergeben, sind hier nicht auszuweisen. Stattdessen sind sie gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Dienstleistungskomponente zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für geleaste Vermögenswerte (Operating-Leasingverhältnisse) umfassen die Aufwendungen gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 314 und 315 der IT solutions der EBA im Zusammenhang mit Operating-Leasingverhältnissen. Dazu gehören: i) Aufwendungen für Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, die Mieteinnahmen generieren und nach dem Modell des beizulegenden Zeitwerts für operativ geleaste Vermögenswerten bewertet werden; und ii) Aufwendungen für Operating-Leasingverhältnisse, einschließlich direkter betrieblicher Aufwendungen für als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, die Mieteinnahmen generieren. Darüber hinaus sollten die Institute hier auch sonstige Verwaltungsaufwendungen für operativ geleaste Vermögenswerte gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 208ix der IT solutions der EBA berücksichtigen. Aufwendungen, die sich aus durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen ergeben, sind hier nicht auszuweisen. Stattdessen sind sie gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Dienstleistungskomponente zu berücksichtigen.

Die Abschreibung für geleaste Vermögenswerte entspricht den Abschreibungsaufwendungen wie gemäß den International Accounting Standard (IAS) 1 Paragrafen 102 und 104 gemeldet, jedoch nur für operativ geleaste Vermögenswerte, deren Erträge oder Aufwendungen in die Berechnung der Zinserträge/-aufwendungen einbezogen werden.

Die Wertminderung geleaster Vermögenswerte entspricht den Aufwendungen für operativ geleaste Vermögenswerte, die eine Wertminderung oder Wertaufholung gemäß IAS 36 Paragraf 126 Buchstaben a und b aus operativ geleasten Vermögenswerten darstellen.

Verluste aus geleasten Vermögenswerten entsprechen gemäß Anhang V Teil 2 Abschnitt 29.3 Absatz 316 der IT solutions der EBA den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Sonstige betriebliche Aufwendungen), wenn sie mit operativ geleasten Vermögenswerten in Zusammenhang stehen. Verluste, die sich aus durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen ergeben, sind hier nicht auszuweisen. Stattdessen sind sie gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der Dienstleistungskomponente zu berücksichtigen.

	1c
	Gesamtvermögenswerte/Aktivakomponente
In Spalte d die Aktivakomponente wie gemäß Artikel 314 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet.
In den anderen Spalten entsprechen die Gesamtvermögenswerte der Summe aus dem Bruttobuchwert der Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben, Schuldverschreibungen, Darlehen und Krediten sowie dem Buchwert von Derivaten (zu Handelszwecken und zur wirtschaftlichen Absicherung gehaltene Derivate und Derivate zur Bilanzierung von Sicherungsgeschäften) und Vermögenswerten, die Gegenstand von Leasingverhältnissen sind (materielle und immaterielle Vermögenswerte). Diese Posten beziehen sich auf Anhang V der IT solutions der EBA.


	1d
	Dividendenerträge/Dividendenkomponente
In Spalte d die Dividendenkomponente wie gemäß Artikel 314 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet.
Die Institute haben Dividendenerträge gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 40 bis 42 der IT solutions der EBA zu melden.

	2
	Dienstleistungskomponente (SC)
Die nach Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Dienstleistungskomponente (SC).
Findet für ein Institut die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 314 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anwendung, darf das Institut keine Werte aus den Geschäftsfeldern Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft aufnehmen. 

	2a
	Entgelt- und Kommissionserträge
Die Entgelt- und Kommissionserträge, auf die in Anhang V Teil 2 Absätze 281 bis 284 der IT solutions der EBA Bezug genommen wird, berechnet gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Erträge aus Nebentätigkeiten wie IT-Tätigkeiten, die für die Erbringung einer Finanzdienstleistung erforderlich sind, sollten im Einklang mit Artikel 7 der gemäß Artikel 314 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auszuarbeitenden technischen Regulierungsstandards ebenfalls in diesen Posten aufgenommen werden.
Auszunehmen ist der Teil der Entgelt- und Kommissionserträge, der von Instituten erzielt wird, die Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind.

	2b 
	Entgelt- und Kommissionsaufwand
Der Entgelt- und Kommissionsaufwand, auf den in Anhang V Teil 2 Absätze 281 bis 284 der IT solutions der EBA Bezug genommen wird, berechnet gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
In dieser Zeile sind die Entgelte offenzulegen, die für die Bereitstellung externer Finanzdienstleistungen entrichtet werden, die in der Liste der Tätigkeiten in Artikel 8 der gemäß Artikel 314 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auszuarbeitenden technischen Regulierungsstandards aufgeführt sind, sofern sie gemäß Artikel 16 der genannten technischen Regulierungsstandards nach dem angewandten Rechnungslegungsrahmen unter den Verwaltungsaufwendungen erfasst sind. Aufwendungen für Nebentätigkeiten wie etwa IT-Tätigkeiten, die für die Erbringung einer Finanzdienstleistung erforderlich sind, sollten ebenfalls unter diesem Posten erfasst werden.
Auszunehmen ist der Teil der Entgelt- und Kommissionsaufwendungen, der an Institute gezahlt wird, die Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind.

	2c
	Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge, einschließlich: Gewinne aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche (im Falle eines Verlusts ist der Wert mit Null anzusetzen) erfüllen, gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 55 der IT solutions der EBA und sonstige betriebliche Erträge gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 314 und 316 der IT solutions der EBA. Ausgenommen sind Erträge aus Operating-Leasingverhältnissen und Posten, die gemäß Artikel 314 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelt werden.
Eine Rückerstattung von Verwaltungsaufwendungen sollte nicht als mit Artikel 5 der technischen Regulierungsstandards über die Komponenten des Geschäftsindikators, die nach Artikel 314 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auszuarbeiten sind, vereinbar betrachtet werden.
Auszunehmen ist der Betrag der sonstigen betrieblichen Erträge von Instituten, die Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind.
Der Betrag in dieser Zeile ist nach Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu berechnen.

	2d
	Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen, einschließlich:
i) Verluste aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen: nicht auf durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse zurückzuführende Verluste aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen, gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 55 der IT solutions der EBA. Es sind nur Verluste zu melden; im Falle eines Gewinns ist der Wert für diese Zeile mit Null anzusetzen.
ii) Gesamtverluste, Aufwendungen, Rückstellungen und sonstige finanzielle Auswirkungen, die sich aus durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen ergeben: Summe aller Verluste, Aufwendungen, Rückstellungen und sonstigen finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit durch operationelle Risiken bedingten Ereignissen, wie in Zeile 0080 des Meldebogens C.16.03 in Anhang I der IT solutions der EBA angegeben.
iii) Sonstige betriebliche Aufwendungen, die nicht auf durch operationelle Risiken bedingte Ereignisse zurückzuführen sind, gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 314 und 316 der IT solutions der EBA. Diese umfassen Folgendes:
· Aufwendungen aufgrund von Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von materiellen Vermögenswerten, die nach dem Modell des beizulegenden Zeitwertes bewertet werden, mit Ausnahme von Aufwendungen aufgrund von Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, die Mieteinnahmen generieren und nach dem Modell des beizulegenden Zeitwertes von operativ geleasten Vermögenswerten bewertet werden;
· 
· die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Sonstige betriebliche Aufwendungen) gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 314 und 316 der IT solutions der EBA, sofern sie nicht mit geleasten Vermögenswerten in Zusammenhang stehen.
Auszunehmen ist der Betrag der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die gemäß Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an Institute gezahlt werden, die Mitglieder desselben institutsbezogenen Sicherungssystems sind
Der Betrag in dieser Zeile ist nach Artikel 314 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu berechnen.

	3
	Finanzkomponente (FC)
Die Finanzkomponente (FC) ist nach Artikel 314 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu berechnen. Findet für ein Institut die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 314 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anwendung, darf das Institut keine Werte aus den Geschäftsfeldern Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft aufnehmen.

	3a
	Auf das Handelsbuch entfallender Nettogewinn oder -verlust
Der auf das Handelsbuch entfallende Nettogewinn oder -verlust ist als Summe folgender Posten zu berechnen:
Gewinne oder (–) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen oder zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, netto;: Gewinne oder (–) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen oder zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten gemäß Anhang V Teil 2 Absätze 43 und 46 der IT solutions der EBA oder aus zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gemäß Artikel 27 der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (Bankbilanzrichtlinie) (vertikale Gliederung, Nr. 6);
Gewinne oder (–) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto, Gewinne oder (–) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto, nur in den Ausnahmefällen unter der Handelsbuchkomponente, in denen die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften – berechnet gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 47 der IT solutions der EBA oder gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Absätze 6 und 8 der Rechnungslegungsrichtlinie – zur Absicherung von zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten oder zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten eingesetzt wird; und
Wechselkursdifferenzen [Gewinn oder (–) Verlust], netto, im Zusammenhang mit dem Handelsbuch: Wechselkursdifferenzen [Gewinn oder (–) Verlust], netto, nur dann, wenn diese Differenzen, die gemäß IAS 21.28, Paragraf 52 Buchstabe a oder gemäß Artikel 39 der Bankbilanzrichtlinie berechnet werden, aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten oder aus zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten herrühren.
Die offenzulegenden Werte spiegeln entweder den nach dem Rechnungslegungsansatz ermittelten Buchwert oder den Buchwert bei Anwendung der aufsichtsrechtlichen Abgrenzung (Prudential Boundary Approach – PBA) zur Ermittlung der Posten des Handels- und des Anlagebuchs für die letzten drei Geschäftsjahre gemäß Artikel 314 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wider.

	3b
	Auf das Anlagebuch entfallender Nettogewinn oder -verlust
Der auf das Anlagebuch entfallende Nettogewinn oder ‑verlust ist als Summe folgender Posten zu berechnen:
Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto: 
Gewinne oder (–) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto, gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 45 der IT solutions der EBA oder gemäß Artikel 27 der Bankbilanzrichtlinie (vertikale Gliederung, Nr. 6);
Gewinne oder (–) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerten, netto: Gewinne oder (–) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertenden finanziellen Vermögenswerten, netto, gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 46 der IT solutions der EBA;
Gewinne oder (–) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto: Gewinne oder (–) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto, gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 44 der IT solutions der EBA;
Gewinne oder (–) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto, im Zusammenhang mit dem Anlagebuch: Gewinne oder (–) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, netto, gemäß Anhang V Teil 2 Absatz 47 der IT solutions der EBA oder gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Absätze 6 und 8 der Rechnungslegungsrichtlinie, sofern diese Gewinne oder Verluste aus im Anlagebuch gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten herrühren.
Wechselkursdifferenzen [Gewinn oder (–) Verlust], netto, im Zusammenhang mit dem Anlagebuch: Wechselkursdifferenzen [Gewinn oder (–) Verlust], netto, gemäß IAS 21.28, Paragraf 52 Buchstabe a oder gemäß Artikel 39 der Bankbilanzrichtlinie, wenn diese Differenzen aus im Anlagebuch gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten herrühren.
Die offenzulegenden Werte spiegeln entweder den nach dem Rechnungslegungsansatz ermittelten Buchwert oder den Buchwert bei Anwendung der aufsichtsrechtlichen Abgrenzung (Prudential Boundary Approach – PBA) zur Ermittlung der Posten des Handels- und des Anlagebuchs für die letzten drei Geschäftsjahre gemäß Artikel 314 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wider.

	EU 3c
	Ansatz zur Abgrenzung der Posten des Handels- und des Anlagebuchs (PBA oder Rechnungslegungsansatz)
Der zum Stichtag verfolgte Ansatz zur Bestimmung der Finanzkomponente (FC): Rechnungslegungsansatz oder aufsichtsrechtliche Abgrenzung (PBA). Der Ansatz ist einheitlich für die Beträge anzuwenden, die für jedes der letzten drei Geschäftsjahre offengelegt werden.

	4
	Geschäftsindikator (BI)
Der gemäß Artikel 314 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Geschäftsindikator, der die Summe der folgenden drei Komponenten darstellt: Zins-, Leasing- und Dividendenkomponente (ILDC), Dienstleistungskomponente (SC) und Finanzkomponente (FC).

	5
	Geschäftsindikatorkomponente (BIC)
Die gemäß Artikel 313 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete BIC. 

	6a
	BI vor Abzug ausgenommener veräußerter Geschäftsbereiche
Der Betrag des Geschäftsindikators (BI) einschließlich der veräußerten Geschäftsbereiche, die gemäß Artikel 315 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen sind.

	6b
	Verringerung des BI aufgrund der ausgenommenen veräußerten Geschäftsbereiche
Die Differenz zwischen dem Geschäftsindikator vor Abzug veräußerter Geschäftsbereiche (Zeile 6a) und dem Gesamtgeschäftsindikator (Zeile 4). 

	EU 6c
	Auswirkungen von Verschmelzungen/Übernahmen auf den BI
Der im Geschäftsindikator enthaltene Betrag, der den Komponenten des Geschäftsindikators entspricht, die auf Verschmelzungen oder Übernahmen von Unternehmen oder Geschäftsbereichen zurückzuführen sind, berechnet gemäß Artikel 315 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.



Meldebogen EU OR3 – Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko und Risikopositionsbeträge. Format: Unveränderlich

17. Die Institute haben die im Meldebogen EU OR3 verlangten Angaben gemäß Artikel 446 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 offenzulegen. Dieser Meldebogen liefert Informationen zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko gemäß den Artikeln 312 bis 315 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.


	Zeile 
	Erläuterung

	1
	Geschäftsindikatorkomponente (BIC)
In dieser Zeile ist die gemäß Artikel 313 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnete Geschäftsindikatorkomponente anzugeben.

	EU 1
	Alternativer Standardansatz für die Eigenmittelanforderungen nach Artikel 314 Absatz 4
Diese Zeile umfasst die Eigenmittelanforderungen für die Geschäftsfelder gemäß Artikel 314 Absatz 4, soweit zutreffend, bis zum 31. Dezember 2027 oder bis die konsolidierende Aufsichtsbehörde eine Erlaubnis gemäß Artikel 314 Absatz 3 erteilt, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

	2
	Nicht zutreffend.

	3
	Mindest-Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko
Die Eigenmittelanforderungen sind nach Artikel 312 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu berechnen. In dieser Zeile sind die Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko anzugeben, die der Summe der Geschäftsindikatorkomponente und der Eigenmittelanforderungen für die in Artikel 314 Absatz 4 genannten Geschäftsfelder entsprechen, sofern zutreffend. 

	4
	Beträge der Risikoposition operationellen Risiken
Auf der Grundlage von Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe e und Artikel 92 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind in dieser Zeile die Eigenmittelanforderungen in Zeile 3 multipliziert mit 12,5 offenzulegen. 
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